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Nach der vorsorglichen Blockierung der Marcos-Gelder:

Verwassertes Bankgeheimnis?

Die vom Schweizerischen Bundesrat und der Eidgenéssischen
Bankenkommission verfiigte Sperre der Vermdgenswerte des phil-
ippinischen Ex-Diktators Ferdinand Marcos bei Schweizer Banken
hat vor allem bei den ausléindischen Kunden zu einer gewissen Ver-
unsicherung gefiihrt. Die Befiirchtung, dies sei der Auftakt zu einer
Anderung der Praxis der Schweizer Behorden beziiglich auslindi-
schen Bankguthaben und Bankgeheimnis, ist jedoch nach den
Worten von Bundesrat Otto Stich unbegriindet. Diese Auffassung

wird auch von den Banken geteilt.

Das gute Image des Finanzplatzes
Schweiz und damit auch das Ver-
trauen ausléndischer Anleger in
die Schweizer Banken schien mit
der Blockade des Marcos-Vermo-
gens gefdhrdet, eine Verwé&sse-
rung des Bankgeheimnisses droh-
te. So zumindest sah es eine Rei-
he auslandischer Kommentato-
ren, wahrend die schweizerische
Presse die bundesratliche Mass-
nahme vorwiegend mit Wohlwol-
len aufnahm.

Einmalige Umstédnde

Aber weder das Bankgeheimnis
noch der Finanzplatz Schweiz
sind durch die manchenorts als
voreilig kritisierte Massnahme des
Bundesrates gefdhrdet. Zum ei-
nen ist das Bankgeheimnis bei
weitem nicht der einzige Trumpf
der Schweizer Banken. Minde-
stens ebenso wichtig sind die
Gberdurchschnittliche Qualifika-
tion des Schweizer Bankperso-
nals, die langjahrige Erfahrung der
Banken und die seit langer Zeit
herrschende Rechtssicherheit in
der Schweiz. Zum anderen mach-
ten sowohl die Bankenkommis-
sion als auch Finanzminister Otto
Stich deutlich, dass der Bundesrat
mit seiner Verfligung zur einst-
weiligen Blockade der Marcos-
Gelder kein Prajudiz fir die Zu-
kunft geschaffen habe; eine Auf-
fassung, der auch die Mehrheit
der Banken zustimmt. Es handelte
sich nach Darstellung Stichs viel-
mehr um eine einmalige Aktion

unter aussergewohnlichen, ein-
maligen Umstanden.

Damit besteht auch kein Anlass
zur Beflirchtung, die Rechtssi-
cherheit kénnte gefahrdet sein,
was allerdings die Banken nicht
von der heiklen Aufgabe entbin-
det, die verunsicherten Ausland-
kunden Uber die Ereignisse aufzu-

Bundesrat Otto
Stich: «Unsere Auf-
gabe war nur, dafur
zu sorgen, dass
Rechtshilfe gewahrt
werden kann, wenn
ein Rechtshilfe-
gesuch eintrifft.»
(Foto: E. Rieben)

klaren. Die Verunsicherung dieser
Kunden fihrte, wie Exponenten
verschiedener Banken darlegten,
glicklicherweise nicht zur Auf-
kindigung von Geschaftsbezie-
hungen mit Schweizer Banken.

«Es ging darum, zu zeigen, dass
man die Schweiz nicht unbe-
grenzt als Drehscheibe fur irgend-
welche Gelder benutzen kann.»
So rechtfertigte Bundesrat Stich
die Massnahme spater in einem
Interview. Er flgte an, das
Schweizer Bankgeheimnis sei
nicht absolut und decke nicht al-
les. Inhaltlich wird diese Argu-
mentation auch von den Banken
kaum bestritten.

Voreilige Massnahme?

Deren Kritik richtet sich vornehm-
lich auf das Vorgehen, das nicht
nur von den Banken als voreilig
kritisiert worden ist. Es sei ein ab-
solutes Novum, so die Kritiker,
dass die Behorden handelten, be-
vor ein Rechtshilfegesuch einge-
troffen und ein Strafverfahren ein-
geleitet worden sei. Dass es fir
den Finanzplatz Schweiz nicht
von Vorteil sein kann, in den Ruf
zu geraten, mit Vorliebe Geschaf-
te mit schmutzigen Geldern zu
machen, ist fir alle Beteiligten
selbstverstandlich.
Zusammenfassend lasst sich fest-
halten, dass am Bankgeheimnis
nicht gerdttelt worden ist, was
nach der wuchtigen Ablehnung
der Bankeninitiative der Sozialde-
mokratischen Partei durch den
Souveran vor rund zwei Jahren
auch fehl am Platz gewesen waére.
André Michel, Wirtschaftsredaktor,
Berner Zeitung ®

Der Fall Marcos

gehoben worden.

Ein Teil des Vermogens des ehemaligen philippinischen Staatsprédsidenten Ferdi-
nand Marcos liegt bei Schweizer Banken. Noch bevor die neue philippinische Regie-
rung gegen den Ex-Diktator ein Strafverfahren eingeleitet und damit die Vorausset-
zungen fur ein Rechtshilfegesuch an die Schweiz geschaffen hatte, verfugte der
schweizerische Bundesrat am 25.Marz 1986 (berraschend eine vorsorgliche
Sperre allfélliger Marcos-Gelder bei den finf Schweizer Grossbanken und der Gen-
fer Bank Paribas. Tags darauf dehnte die Bankenaufsichtsbehdrde, die Eidgenossi-
sche Bankenkommission, die Sperre auf alle Banken aus.

Mitte April hat die neue philippinische Regierung Marcos wegen Unterschlagung
und Bestechung angeklagt, womit die Grundlagen fir ein ordentliches Rechtshilfe-
begehren an die Schweiz geschaffen wurden. In Erwartung des Rechtshilfegesu-
ches hatte das Bundesamt flir Polizeiwesen bereits einige Tage zuvor ein ordentli-
ches Verfahren eingeleitet und die kantonalen Justizbehérden — analog zum Fall
des haitianischen Ex-Prasidenten Jean-Claude Duvalier — mit der Durchflihrung der
Sperre beauftragt. Damit wurde die Massnahme des Bundesrates ebenso hinfallig
wie jene der Bankenkommission. Beide Verfiigungen sind inzwischen wieder auf-




	Nach der vorsorglichen Blockierung der Marcos-Gelder : verwässertes Bankgeheimnis?

